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EINLEITUNG.

Der 18 . Senat des Kammergerichtes Berlin hatte in seiner

Entscheidung KG 18 W 2492/2493/57 vom 27 . 6 . 1969 behauptet,

dass die Wertgegenstände der ungarischen Verfolgten nicht

durch das deutsche Wachpersonal in den Konzentrationsla¬

gern , sondern durch die ungarische Gendarmerie im Laufe

einer systematisch durchgeführten Leibesvisitation und Ver¬

mögenskontrolle in Ungarn entzogen worden seien.

Hinsichtlich der auf Grund des Bundesrückerstattungsgesstzes

geltend gemachten Schadenansprüche steht diese Entscheidung

der seit dem Jahre 1959 angewendeten Praxis der Wiedergutma¬

chungsorgane and der Rechtsprechung entgegen . Der 18 . Senat

des Kammergerichtes gab dem Berechtigten keine Möglichkeit,

um sich bezüglich der - der zehnjährigen Rechtspraxis entge¬

gengesetzten - Stellungnahme des Senats zu äussern,gesc .awei-

ge denn , diese mit Gegenbeweisen zu widerlegen.

Die Art und Weise , wie die deutschen Besatzungsorgane die

Deportation der Juden in Ungarn durchgeführt haben , schloss

schon an und für sich jede Möglichkeit der Gendarmerie zur

Vornahme von regelrechten Leibesvisitationen und Entziehung

der aufgefundenen Wertgegenstände aus.

Wie in den übrigen besetzten Ländern Europas , hatten auch

in Ungarn die SS und die Gestapo die Deportationen durchge¬

führt , die ungarische Gendarmerie versah nur einen - diesen

Organen untergeordneten - äusseren Hilfsdienst.

Innerhalb von kaum 8 Wochen wurden aus Ungarn 450 . 000 Men¬

schen durch die Deutschen nach Auschwitz verschleppt .Noch

./.





2

nie hat vor und wahrend des Krieges die Judenverfolgung ei¬
nen derart an Wahnsinn grenzenden Grad der Grausamkeit und
Hastigkeit erreicht , wie in den lagen der deutschen Beset¬
zung Ungarns.

Bei einer solch ' enormen Menge von Deportierten ist es
- in Anbetracht der geringfügigen Zahl der Gendarmen und
der kurzen Zeitspanne - offensichtlich , dass eine einzel¬
weise vorgenommene Leibesvisitation unmöglich war.

Auch ist die Berufung der Entscheidung auf ein angebliches
Territorialitatsprinzip unbegründet . Eine solche Vereinba¬
rung mit Ungarn ist niemals erfolgt und es kam auch nie¬
mals eine praktische Anwendung dieses Prinzips bezüglich
Ungarn vor.

Dieser Umstand begründet die Rückerstattungsansprache der
ungarischen Berechtigten . Die geltend gemachten Schadenan¬
sprüche in Ungarn wurden durch eine Landeskommission pro¬
tokollarisch kontrolliert . Hierdurch sollte die Überprü¬
fung der ungarischen Ansprüche durch die Wiedergutmachungs¬
ämter wesentlich erleichtert werden , zumal die Landeskom¬
mission auf Grund der individuellen Überprüfung jedes Ein¬
zelfalles in eigener Verantwortung den Umfang der Schaden¬
ersatzansprüche im Einzelfall überprüft . Aus diesen Proto¬
kollen , die den einzelnen Akten beiliegen , kann man fest¬
stellen , dass die Ansprüche auf solider Basis gehalten,ob¬
jektiv und vollkommen begründet sind.

Es wird nicht bestritten , dass ungarische imtsstelien , in¬
folge der ihnen durch die deutsche Besatzungsmacht aufge¬
zwungenen Weisungen und Befehle , an der Durchführung der
Deportation nicht unbeteili -t bleiben konnten . In der da-
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maligen Situation war dies kaum anderswie vorstellbar . Es
kann aber - in Anbetracht des vorhandenen Materials und un¬

ter Berücksichtigung der damals in Europa herrschenden mi¬
litärischen , politischen und psychologischen Lage - nicht
dem geringsten Zweifel unterliegen , dass Ungarn von sich
aus die judenfeindlichen . Massnahmen nicht ergriffen und
auch die Deportation nicht vorgenommen , hätte . Diese sind
vielmehr das Ergebnis der deutschen Besetzung und somit
fällt die Verantwortung für diese Massnahmen auf das natio¬
nalsozialistische Deutsche Reich . Die Einstellung ungari¬
scher Stellen hebt daher die Verantwortlichkeit des Drit¬
ten Reiches nicht auf . Wir können nicht umhin - indem wir

die nachstehenden Dokumente vorlegen - auch diesen Umstand
i -̂ Erinnerung zu bringen.
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